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S a t z u n g 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Marktarchivs Murnau a. Staffelsee 
Vom 25.01.1995 

 
in der Fassung der Änderungssatzung vom 25.09.2001 

 
Der Markt Murnau a. Staffelsee erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 6. Januar 1993 (GVBl. S. 65) und Art. 13 Abs. 1 des Bayerischen Archivgeset-
zes (BayArchivG) vom 22. Dezember 1989 (GVBl. S. 710) folgende  

 
Satzung 

 über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 

Marktarchivs Murnau a. Staffelsee 
 

§  
Gebührenpflicht 

 

Für die Benutzung des Archivs des Marktes Murnau a. Staffelsee (Marktarchiv) sind 
nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren zu entrichten.  

 
§ 2 

Höhe der Gebühren 

 
An Gebühren werden erhoben: 

1) für Nachforschungen, die das Marktarchiv aufgrund mündli-
cher oder schriftlicher Anfragen durchführt, pro angefangene 
Stunde 

25,60 € 

2) für persönliche Archivbenutzung bei einer fortlaufenden Ar-
chivgutvorlage pro Monat 

10,20 € 

3) für die Anfertigung von Siegelabgüssen je Abguss 25,60 € 
 

§ 3 

Gebühren für sonstige Leistungen 
 

Soweit Leistungen des Marktarchivs in Anspruch genommen werden, die in § 2 die-
ser Satzung nicht erfasst sind, werden die dem Markt entstehenden Kosten berech-
net. 

 
§ 4 

Gebührenbefreiung, Gebührenermäßigung 
 

(1) Anfragen öffentlicher Einrichtungen, wissenschaftlicher Institute oder vergleich-
barer Forschungseinrichtungen sind gebührenfrei, wenn Gegenseitigkeit vor-
liegt. 
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(2) Gebührenbefreiung bzw. -ermäßigung kann insbesondere erteilt werden, wenn 
a) die Archivgutvorlage bei persönlicher Archivbenutzung zu wissenschaftlichen 

und heimatkundlichen Forschungszwecken benötigt wird, 
b) die Archivguteinsicht zu Ausbildungs-, Unterrichts- und Studienzwecken 

dient und eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte, Schule oder Universität 
vorliegt, 

c) ein begründeter Härtefall geltend gemacht wird. 
 

§ 5 

Gebührenerhebung 
 

Die Gebühren werden vom Marktarchiv festgesetzt und von der Marktkasse erho-
ben.  
 

§ 6 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
Die Gebührenschuld entsteht mit der jeweiligen Inanspruchnahme der Einrichtung 
oder Leistung des Marktarchivs. 

 
§ 7 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist derjenige, der das Marktarchiv benutzt oder Leistungen 

in Anspruch nimmt. Schuldner ist auch derjenige, für den das Marktarchiv be-
nutzt oder eine Leistung in Anspruch genommen wird. 

 
(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 8 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden 10 Tage nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

 
Murnau a. Staffelsee, den 25. Januar 1995 

 
Markt Murnau a. Staffelsee 

 
 
Frühschütz 

1. Bürgermeister 


